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Textliche Festsetzungen:

In dem "WA - Gebiet" (Nutzung 0,4/0,5/1) an der Frintroper Stral3e ist gemé&f § 4 Abs. 3 BauNVO in
Verbindung mit § 1 Abs. 5 BauNVO eine Tankstelle allgemein zul&ssig.

Innerhalb der Schachtzonen (20 m um die Schachtwandung) ist eine Bebauung nur nach Abstimmung mit
dem Bergbau mdglich.
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Textliche Festsetzungen:

In dem "WA - Gebiet" (Nutzung 0,4/0,5/I) an der Frintroper Straße ist gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO in

Verbindung mit § 1 Abs. 5 BauNVO eine Tankstelle allgemein zulässig.

Innerhalb der Schachtzonen (20 m um die Schacht­wandung) ist eine Bebauung nur nach Abstimmung mit dem Bergbau möglich.





